
2. Grundlagen der Zeugniserstellung

2.1. Untersuchungen zu Zeugnissen

Es ist empfehlenswert, nicht nur die einschl�gige Rechtsprechung, sondern
auch die Praxis der Zeugniserstellung und der Zeugnisanalyse zu beachten.
An verschiedenen Stellen dieses Buches wird daher auf die Untersuchungen
von Preibisch, M�ller, Schwarb, Blum, Kauffmann, Jahn und Huesmann
sowie auf eigene Untersuchungen hingewiesen.

Preibisch st�tzt ihre Forschungsergebnisse auf die Analyse von 652 Arbeits-
zeugnissen. Sie sieht in ihrem Material die Zeugnispraxis hinreichend
repr�sentiert.1 Der linguistischen Studie von M�ller liegen 802 Zeugnisse
zugrunde.2 Schwarb befragte 14 mittlere und gr�ßere Unternehmen in der
Schweiz nach ihrer Praxis bei der Zeugniserstellung und der Zeugnisana-
lyse.3 Blum befragte 74 deutsche Unternehmen unterschiedlicher Branchen
nach ihrer Praxis der Zeugniserstellung und nach ihrer Einstellung zu Zeug-
nissen.4 Kauffmann analysierte den Inhalt von 163 Bank-Arbeitszeugnissen.5

Jahn ermittelte im Jahre 2005 mittels einer E-Mail-Befragung bei 47 deut-
schen Unternehmen unterschiedlicher Gr�ße die Bedeutung von Zeugnissen
bei der Bewerbung und der Personalauswahl.6 Huesmann stellt in ihrer
Dissertation verschiedene Teilstudien vor, darunter Befragungen von Fach-
leuten und Laien sowie Inhaltsanalysen von Zeugnissen.7

Die eigenen Untersuchungen8 umfassen eine Unternehmens-Befragung zur
Zeugniserstellung. Es liegen die Antworten von 390 Unternehmen vor. Sie
umfassen weiterhin eine Inhaltsanalyse von 1 000 Originalzeugnissen aus
den Jahren 1971 bis 1991. Sie umfassen außerdem eine Befragung von
Personalberatern �ber die Praxis ihrer Zeugnisanalyse. Es liegen die Ant-
worten von 256 Personalberatern vor. Im Jahre 2009 f�hrte der Verfasser
erneut eine noch nicht ver�ffentlichte Personalberater-Befragung zur Zeug-
nisanalyse durch, an der 99 Personalberater teilnahmen. Die eigenen Unter-
suchungen beinhalten schließlich eine Analyse von 68 arbeitsgerichtlichen
Zeugnisprozessen.9 Eine Auswertung von 209 Zeugnisklagen nahm auch
Grotmann-H�fling vor.10

2.2. Informationsquellen f�r die Zeugniserstellung

Der Arbeitgeber kann die Zeugniserstellung an Bevollm�chtige (z. B. Pro-
kuristen, Vorgesetzte, Personalleiter) delegieren. In großen Organisationen

1 PREIBISCH 1982, S. 4
2 M�LLER 1990, S. 229 f.
3 SCHWARB 1991, S. 20
4 BLUM 1998, S. 1
5 KAUFFMANN 2004
6 JAHN 2005
7 HUESMANN 2008, S. 17 und 135 ff.
8 WEUSTER 1994a
9 WEUSTER 1995

10 GROTMANN-H�FLING 2003
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ist der Arbeitgeber mangels Kontakt mit dem Arbeitnehmer oft nicht in der
Lage ist, ein eigenes Urteil abzugeben.11 Bei der Delegation ist darauf zu
achten, dass eine m�glichst objektive Beurteilung des scheidenden Mit-
arbeiters gesichert bleibt. So sollte zum Beispiel bei einem Revisor die Zeug-
niserstellung nicht an eine Person vergeben werden, deren Arbeit zuvor von
diesem Revisor gepr�ft wurde.

In einer Befragung von 55 Personalleitern und 50 Betriebsr�ten Ende 1993
und Anfang 1994 gaben 87,3 % der Personalleiter und 83 % der Betriebsr�te
an, der Zeugnisinhalt werde gemeinsam vom Fachressort und vom Personal-
ressort bestimmt.12 Das Arbeitszeugnis sollte m�glichst von der fachkundi-
gen Personalabteilung formuliert werden. Die dazu n�tigen Informationen
k�nnen in erster Linie vom Vorgesetzten gewonnen werden. Dies gilt ins-
besondere f�r die fachm�nnische Aufgabenbeschreibung und die Leistungs-
und die Verhaltensbeurteilung. In der Unternehmens-Befragung gaben
84,1 % von 389 Unternehmen an, dass der direkte Vorgesetzte die Beur-
teilung vornimmt oder neben anderen Personen daran beteiligt ist.13 In der
Befragung von Blum gaben 63 von 73 Unternehmen an, den Inhalt des
Zeugnisses auf die Beurteilung des direkten Vorgesetzten zu st�tzen.14 Da-
bei schwankt die Differenziertheit der Beurteilungen aber erheblich. Nach
den Informationen, welche die Verfasser von Personalmitarbeitern erhalten,
besteht die Beurteilung der Vorgesetzten nicht selten nur in einem Stich-
wort, zum Beispiel in der Angabe, der Mitarbeiter solle ein Zeugnis mit guter
Beurteilung erhalten.

Es ist empfehlenswert, die Informationen vom Vorgesetzten mit Hilfe eines
Zeugnis-Fragebogens einzuholen (Beurteilungsbogen siehe ab Seite 169
dieses Buches). Wir pl�dieren aber nicht daf�r, dass die Linienvorgesetzten
die Zeugnisse allein schreiben. Sie kennen oft die Zeugnistechnik und die
Zeugnissprache zu wenig, um fachkundig ein Zeugnis erstellen zu k�nnen.

Als Quelle f�r die Zeugniserstellung kann, insbesondere f�r die Aufgaben-
beschreibung, auch der Mitarbeiter selbst genannt werden.15 Eine vorherige
Besprechung des Zeugnisinhalts mit dem Mitarbeiter erscheint empfehlens-
werter und rationeller, als ihn durch kommentarloses �bergeben oder �ber-
senden des Zeugnisses zu �berraschen. Die Zeugniserstellung ohne Betei-
ligung des Mitarbeiters kann, insbesondere bei Ver�rgerung �ber die
K�ndigung durch den Mitarbeiter, auch als Machtritual interpretiert wer-
den.16

11 ErfK 2009/M�LLER-GL�GE, § 109 GewO Rz. 3; SCHULZ 2006, S. 34 ff.; KRUMMEL 1983,
S. 68

12 FEMPPEL 2000, S. 219
13 WEUSTER 1994a, S. 26
14 BLUM 1998, S. 10
15 HUESMANN 2008, S. 179; TSCHUMI 2003, S. 26 f. und 59 ff.; KNOBBE/LEIS/UMNUSS 2003a,

S. 24 ff.; BLUM 1998, S. 9; WEUSTER 1994a, S. 24
16 SCHWARB 1991, S. 32 f.
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Eine weitere wichtige Quelle ist die Personalakte, die Informationen �ber die
Betriebsbiographie des Mitarbeiters enthalten kann, z. B. �ber Versetzun-
gen, Bef�rderungen, Gehaltserh�hungen, Beurteilungen, Weiterbildungs-
aktivit�ten, Verbesserungsvorschl�ge oder auch �ber Abmahnungen. Es
ist also empfehlenswert, bei Versetzungen eine Aufgabenbeschreibung
und eine Beurteilung in die Personalakte aufzunehmen, um eine sp�tere
Zeugniserstellung zu vereinfachen. Ferner k�nnen bei der Zeugnisformulie-
rung helfen: Stellenbeschreibungen, T�tigkeitsbeschreibungen in Ent-
gelttarifvertr�gen, analytische Stellenbewertungen, Anforderungsprofile,
Stellenausschreibungen, Arbeitsverteilungs-Diagramme von Abteilungen,
Kompetenzregelungen und Leistungsstatistiken sowie bei Auszubildenden
Berichtshefte �ber ihre T�tigkeiten in verschiedenen Ausbildungsstationen.
Bei Endzeugnissen kann ggf. auf ein Zwischenzeugnis zur�ckgegriffen wer-
den.

2.3. Grunds�tze der Zeugniserstellung

2.3.1. Die Wahrheitspflicht

Wer ein Zeugnis ausstellt, muss sich bewusst sein, dass er mit diesem Do-
kument mit Langzeitwirkung in gewissem Maße �ber das Grundrecht der
freien Wahl des Arbeitsplatzes (Art. 12 GG) und somit �ber die berufliche
und soziale Mobilit�t und Zukunft eines Menschen mitentscheidet.

Oberster Grundsatz der Zeugniserstellung ist die Wahrheitspflicht.17 Ohne
Wahrheitspflicht w�ren Arbeitszeugnisse f�r Arbeitgeber wie f�r Arbeitneh-
mer wertlos. Dieser Grundsatz dient der Informationsfunktion von Zeug-
nissen. K�nftige Arbeitgeber und auch der Arbeitnehmer selbst sollen aus
dem Zeugnis einen richtigen Eindruck von den Aufgaben des Arbeitneh-
mers, von der arbeitgeberseitigen Beurteilung sowie von weiteren Umst�n-
den des Arbeitsverh�ltnisses gewinnen k�nnen. Ein Aussteller �bernimmt
also eine gewisse Mindestgew�hr f�r den Zeugnisinhalt.18

Man kann ein Zeugnis als wahr bezeichnen, wenn es drei Bedingungen
erf�llt. Erste Wahrheitsbedingung: Das Zeugnis ist unter Beteiligung einer
Person, die den Arbeitnehmer wirklich beurteilen kann, sorgf�ltig zu erstel-
len. Es muss die Fakten des Arbeitsverh�ltnisses und reale Unterschiede
zwischen den beurteilten Arbeitnehmern korrekt wiedergeben. Aus dieser
Wahrheitsbedingung kann man den Grundsatz der Individualit�t und damit
ein Differenzierungsgebot ableiten.19 So vermag ein bis auf den Namen
inhaltsgleiches Pauschalzeugnis den Zeugnisanspruch eines hochqualifi-

17 BAG 23. 6. 1960, DB 1960, S. 1042 = BB 1960, S. 983; ErfK 2009/M�LLER-GL�GE, § 109 GewO
Rz. 22 – 26

18 ErfK 2009/M�LLER-GL�GE, § 109 GewO Rz. 1; MK 2005/HENSSLER, § 630 BGB, Rz. 6, 42
und 74; LARKIN/MARCO 2001, S. 71 f.

19 LAG BW 6. 2. 1968, BB 1968, S. 381 = DB 1968, S. 534; RUNGGALDIER 1992, Sp. 473 f.;
SCHMID 1988, S. 2253; SCHMID 1986, S. 1335

I./2.3. – 2.3.1. Formulierung und Analyse von Zeugnissen

34



zierten und promovierten Rechtsanwalts nicht zu erf�llen.20 Wird gegen das
Gebot einer objektiven, individuellen und reliablen (trennscharfen) Beur-
teilung durch Fortloben verstoßen (Potemkinsche Zeugnisse), so ist dies f�r
einen Leser zun�chst nicht zu erkennen. Erw�hnt sei, dass nicht nur ein zu
gutes, sondern auch ein objektiv zu schlechtes Zeugnis gegen die Wahr-
heitspflicht verst�ßt. Außerdem kann es zu einer erheblichen Kr�nkung des
Arbeitnehmers f�hren.21

Zweite Wahrheitsbedingung: Das Zeugnis muss so formuliert sein, dass
seine Aussagen f�r den beurteilten Arbeitnehmer erkenntlich sind. Zeug-
nisse haben f�r den Arbeitnehmer auch die Bedeutung, dass sie f�r ihn
Maßstab daf�r sind, wie der Arbeitgeber seine Leistung und sein Verhalten
beurteilt.22 Es w�re grotesk, ein Zeugnis als wahr zu bezeichnen, dessen
Botschaft vom Zeugnisinhaber nicht erkannt wird. Sp�testens wenn sich der
Arbeitnehmer beim Aussteller nach dem Aussagegehalt bestimmter Formu-
lierungen erkundigt, ist ihm wahrheitsgem�ß zu antworten.

Dritte Wahrheitsbedingung: Das Zeugnis muss so formuliert sein, dass seine
Aussagen f�r Dritte, insbesondere f�r Entscheidungstr�ger der Personalaus-
wahl, klar erkenntlich sind (Transparenzgebot). Der Aussteller muss also die
�bliche Zeugnissprache beachten. Die Wahrheitsbedingungen 2 und 3 set-
zen f�r viele Zeugnisleser eine klare Formulierung der Beurteilung voraus.
Insofern ist Zeugnisklarheit Voraussetzung f�r Zeugniswahrheit.23 Eine Be-
merkung am Rande: Geht man vom Teilnehmerkreis der Zeugnis-Seminare
aus, welche die Verfasser durchf�hren, so werden Zeugnisse in hohem Maße
von Frauen formuliert.

Die Begriffe „wahr“ oder „Wahrheit“ werden beim Zeugnis in zweifacher
Hinsicht gebraucht. Sie beziehen sich zum einen auf den Beurteilungsvor-
gang. Die Beurteilung ist wahr, wenn sie zwischen den zu Beurteilenden
objektiv (nachvollziehbar) und mit stets gleichem Maßstab (reliabel) diffe-
renziert. Zum anderen beziehen sich die Begriffe „wahr“ oder „Wahrheit“
auf den Kommunikationsvorgang zwischen Aussteller und Leser. Hierbei
kann man von Wahrheit sprechen, wenn beim Empf�nger der Botschaft
ein richtiges (wahres) Bild von den Aufgaben, der Leistung und dem Ver-
halten des Beurteilten und den sonstigen Umst�nden des Arbeitsverh�lt-
nisses entsteht.24

Relativ unproblematisch zu realisieren ist der Wahrheitsgrundsatz, soweit im
Zeugnis Fakten wie die Dauer des Arbeitsverh�ltnisses genannt oder die
Aufgaben beschrieben werden. Schwieriger zu erf�llen ist die Wahrheits-

20 ArbG Berlin 4. 11. 2003, NZA-RR 2004, S. 297
21 WENDELING-SCHR�DER 1998, S. 570
22 BAG 8. 2. 1972, BB 1972, S. 618 = DB 1972, S. 931 = AP § 630 BGB Nr. 7 = EzA § 630 BGB Nr. 3
23 LAG M�nchen 31. 7. 2007 – 6 Sa 1238/05, juris; HUESMANN 2008, S. 46 f.; SCHLEßMANN

2007, S. 31 und 169; MK 2005/HENSSLER, § 630 BGB, Rz. 33; HUNOLD 2001, S. 116 f.
24 BAG 23. 6. 1960, DB 1960, S. 1042 = BB 1960, S. 983; LAG D�sseldorf 23. 5. 1995, LAGE § 630

BGB Nr. 24, S. 7 f. = NZA-RR 1996, S. 44 f.; FAESCH 1984, S. 47 und 103
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pflicht, wo es um die Beurteilung der Leistung und des Verhaltens geht. Bei
den Wertungen in Arbeitszeugnissen handelt es sich nicht um grundlegende
ethische oder moralische Werturteile, sondern um sekund�re Werturteile,
deren Wahrheitsgehalt nach Festlegung von Kriterien und Maßst�ben (ge-
richtlich) anhand der Tatsachen �berpr�ft werden kann.25 Der Aussteller ist
gehalten, nicht seine vielleicht extreme subjektive �berzeugung auszudr�-
cken, sondern sich als verst�ndig, sachlich und gerecht denkender und
handelnder Beurteiler um gr�ßtm�gliche Objektivit�t zu bem�hen. Er darf
nicht �berzogene oder gar willk�rliche Maßst�be zugrunde legen, sondern
muss sich an den Leistungen eines durchschnittlich bef�higten Arbeitneh-
mers orientieren.26 Die Erfahrung zeigt, dass das Anspruchsniveau und die
Urteilsstrenge von Vorgesetzten unterschiedlich sind. Hier sollte die Per-
sonalabteilung auf eine Gleichbehandlung der ausscheidenden Mitarbeiter
hinwirken.27

Von den zahlreichen Fehlern, die es bei Beurteilungen geben kann, erw�h-
nen wir kurz:28 Von einem �berstrahlungseffekt spricht man, wenn die
Beurteilung eines einzelnen Aspektes auf andere Beurteilungssachverhalte
�bertragen wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn aus einer guten Leistung auch
auf ein gutes Sozialverhalten geschlossen wird. Ein zweiter Fehler ist der
Hierarchieeffekt, wobei Mitarbeiter umso ausf�hrlicher und besser beurteilt
werden, je h�her sie in der betrieblichen Hierarchie stehen.29 Von einem
Milde- oder einem Strengefehler spricht man, wenn der Beurteiler nur milde
bzw. strenge Wertungen vornimmt. Beim Nivellierungsfehler schließlich
w�hlt der Beurteiler nur mittlere Bewertungen. Die Wahrscheinlichkeit sol-
cher Fehler ist bei Arbeitszeugnissen deshalb hoch, da diese oft auf dem
Wege der freien Eindrucksschilderung bzw. mit Hilfe einfacher Einstufungs-
verfahren entstehen.30

Aus der Wahrheitspflicht und der Informationsfunktion kann man den
Grundsatz der Vollst�ndigkeit ableiten.31 Ein qualifiziertes Zeugnis darf
dort keine Auslassungen enthalten, wo der Leser eine positive Hervor-
hebung erwartet.32 Der Grundsatz der Vollst�ndigkeit liegt im Interesse
Dritter, aber auch im Interesse des Arbeitnehmers, soweit im Zeugnis Fakten

25 LAG Hamm 13. 2. 1992, LAGE § 630 BGB Nr. 16, Punkt 1.5; LAG Hamm 16. 3. 1989, BB 1989,
S. 1486; ErfK 2009/M�LLER-GL�GE, § 109 GewO Rz. 24 und 30; SCHULZ 2006, S. 159

26 ErfK 2009/M�LLER-GL�GE, § 109 GewO Rz. 30; SCHLEßMANN 2007, S. 91 ff.; SCHULZ
2006, S. 160; G�LDNER 1989, S. 69 und 71 ff.; KRUMMEL 1983, S. 136 ff.; BERNOLD 1983,
S. 62 ff.

27 SCHWARB 1991, S. 34, 39 und 50
28 SCHLEßMANN 2007, S. 96 f.; DACHRODT/ENGELBERT 2003, S. 15 ff.; WEUSTER 2003c,

S. 20; WEUSTER 1994a, S. 7 ff.; SCHWARB 1991, S. 9 f. und 43
29 WEUSTER 1994a, S. 252; SCHWARB 1991, S. 17 f.
30 WEUSTER 1994a, S. 27; WEUSTER 1991a, S. 179
31 LAG Frankfurt 23. 1. 1968, DB 1969, S. 887; ErfK 2009/M�LLER-GL�GE, § 109 GewO

Rz. 19 – 20; SCHULZ 2006, S. 161 f.; SCHWIRTZEK 2005, S. 715; WANK 2004, Sp. 456; CLASS/
BISCHOFBERGER 1994, S. 28 ff.; M�LLER 1990, S. 108, 110 und 150; SCHMID 1988, S. 2253;
SCHMID 1986, S. 1334 f.

32 BAG 29. 7. 1971, DB 1971, S. 1923 = BB 1971, S. 1280 = EzA § 630 BGB Nr. 1
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genannt werden und er positiv beurteilt wird. Bei negativer Beurteilung
kann ein Arbeitnehmer im Hinblick auf Bewerbungen an Leerstellen inte-
ressiert sein. Allerdings kann die Unvollst�ndigkeit R�ckfragen beim Aus-
steller anregen.

2.3.2. Die Wohlwollenspflicht

Zeugnisse erf�llen eine Doppelfunktion. Sie sind Werbemittel und sie sind
Informations- und Beurteilungsmittel.33 Doch erzwingt die Informationsfunk-
tion keine schonungslose und vernichtende Offenheit. Der Arbeitgeber ist
wegen seiner F�rsorgepflicht gehalten, das Zeugnis mit verst�ndigem Wohl-
wollen auszustellen, um die freie Entfaltung der Pers�nlichkeit des Arbeit-
nehmers nach Art. 2 GG und dessen Grundrecht auf freie Wahl des Berufs
und des Arbeitsplatzes nach Art. 12 GG nicht unn�tig dauerhaft zu erschwe-
ren.34 Das schweizerische und das �sterreichische Zeugnisrecht kennen die
Grunds�tze des Wohlwollens, des Erschwerungsverbots und der Fortkom-
mensf�rderung.35

Der Grundsatz des verst�ndigen Wohlwollens dient der Unterst�tzungsfunk-
tion (F�rderfunktion) des Zeugnisses. Die meisten Arbeitnehmer k�nnen
nicht mit Arbeitsproben f�r sich werben, m�ssen also ihre Zeugnisse als
Werbemittel oder „Wechselpapier“36 einsetzen. Außerdem „beglaubigen“
sie in gewissem Maße die Angaben im Lebenslauf und im Vorstellungs-
gespr�ch. Schließlich hat der Grundsatz des verst�ndigen Wohlwollens aus
der Sicht des Ausstellers eine Akzeptanzfunktion, da wohlwollend formulier-
te Zeugnisse eher als Zeugnisse mit offener Kritik vom Mitarbeiter akzeptiert
werden.37 In der Praxis dominiert h�ufig das Wohlwollen �ber die Wahrheit.

2.3.3. Verschiedene Zeugnistechniken

Das verst�ndige Wohlwollen �ußert sich in der Konzentration auf den Ge-
samteindruck. So sollen einmalige Fehlhandlungen, kleine Schw�chen und
kurze Zeiten labiler Leistung, aber auch nur ausnahmsweise erzielte Erfolge,
insbesondere, wenn diese Sachverhalte lange zur�ckliegen, nicht im Zeug-
nis verewigt werden.38 Es �ußert sich darin, dass Urteile in abgestuft positive
Formulierungsvarianten gebracht werden.39 �brigens sind auch in den frei-
willigen Referenzschreiben (letter of reference, letter of recommendation) in
den USA negative Statements nur selten zu finden (letter inflation).40 Das

33 BAG 23. 6. 1960, DB 1960, S. 1042 = AP § 73 HGB Nr. 1; RING 2001a, S. 208
34 BGH 26. 11. 1963, DB 1964, S. 517; ErfK 2009/M�LLER-GL�GE, § 109 GewO Rz. 27; MK

2005/HENSSLER, § 630 BGB, Rz. 41; KEILICH 2004, 54 und 73
35 K�LIN 2007, S. 113 f.; RUNGGALDIER/EICHINGER 1989, S. 79 ff.
36 FISCHER 2004, S. 8
37 WEUSTER 1992a, S. 64 f.; SCHWARB 1991, S. 36
38 BAG 23. 6. 1960, DB 1960, S. 1042 = BB 1960, S. 983 = AP § 73 HGB Nr. 1; ErfK 2009/M�LLER-

GL�GE, § 109 GewO Rz. 19; SCHLEßMANN 2007, S. 99
39 PROLLIUS 2002, S. 29; WEUSTER 1992a, S. 58; M�LLER 1990, S. 3; PRESCH 1985, S. 328 f.
40 NICKLIN/ROCH 2009, S. 78 f., 84 f. und 88; NICKLIN/ROCH 2008, S. 3056; COLARELLI u. a.

2002, S. 331; BALLAM 2002, S. 445 ff.; GROTE u. a. 2001, S. 658 f.; REILLY/CHAO 1982, S. 34
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bekannteste Beispiel f�r diese Positiv-Skala-Technik ist die Zufriedenheits-
formel, bei der auch bei einer mangelhaften Leistung noch Zufriedenheit
ausgedr�ckt wird. Solche positiven Formulierungen helfen dem Arbeitneh-
mer nur, wenn sie bei Bewerbungen �berlesen werden. Entscheidend ist
aber, dass vielen Arbeitnehmern die verdeckten Urteile selbst nicht auffal-
len. Sie mindern die M�glichkeit zur Gegenwehr.41 Befragte Personalberater
geben an, dass Kandidaten oft erst im Bewerbungsgespr�ch durch kritische
Fragen auf negative Aussagen im Zeugnis aufmerksam werden.42

Weiterhin wird das Wohlwollen dadurch praktiziert, dass offen negative
Urteile oder negativ wirkende Tatsachen, soweit vertretbar, durch eine Aus-
lassung �bergangen werden (Leerstellen-Technik). Solche Leerstellen rei-
chen vom Auslassen einzelner Worte in wichtigen Aussagen �ber das Fehlen
von einzelnen Aussagen bis hin zum Verzicht auf eine ganze Zeugniskom-
ponente.43 Beispiel: Bei einem Filialleiter wird wohlwollend nicht erw�hnt,
dass er nur eine Halbtagskraft f�hrte.44 Auslassungen wirken allerdings
negativ, wenn bestimmte Aussagen erwartet werden. Beispiele: Ein Aus-
bildungszeugnis enth�lt keine Aussage �ber das Bestehen der Ab-
schlusspr�fung, was ein Nichtbestehen vermuten l�sst.45 Oder: Bei einem
Tageszeitungsredakteur wird die Belastbarkeit in Stresssituationen nicht
erw�hnt.46 Oder: Bei einem Softwareentwickler wird nichts zur Verwend-
barkeit der L�sungen und insbesondere nichts zur Fehlerfreiheit und
Vollst�ndigkeit der Aufgabenerf�llung gesagt.47 Oder: Auf das negative
Verhalten zum Vorgesetzten wird nicht eingegangen: „Sein Verhalten ge-
gen�ber den Kollegen war stets einwandfrei.“ In diesen F�llen spricht man
von beredtem Schweigen.48 Vor einer �berzogenen Leerstellen-Auslegung
ist aber zu warnen.49 Oft liegt keine bewusste, sondern nur eine aus Unacht-
samkeit oder Unkenntnis entstandene Leerstelle vor. So kann man bei einem
Kassierer aus einer fehlenden Angabe zur Ehrlichkeit nicht zwangsl�ufig auf
Diebstahl schließen.

Ein Arbeitnehmer hat, wenn er ein qualifiziertes Zeugnis verlangt, keinen
Anspruch auf das Verschweigen wesentlicher negativer Tatbest�nde oder
auf das Auslassen einer Zeugniskomponente. Im �brigen d�rfte das Fehlen
ganzer Zeugniskomponenten oft bei der Zeugnisanalyse auffallen. Als pro-
blematische Reaktion bleibt ihm nur, lediglich ein einfaches Zeugnis zu
fordern oder ein negatives Zeugnis bei Bewerbungen unaufgefordert nicht
vorzulegen. Zu bedenken ist aber, dass einfache Zeugnisse meist als klarer

41 WEUSTER 1992a, S. 65 f.; G�LDNER 1991, S. 237
42 Unv. Befragung WEUSTER 2009; WEUSTER 1994a, S. 116
43 BRAUN 2001, S. 111; WEUSTER 1994a, S. 154 ff.; WEUSTER 1992a, S. 59; PRESCH 1985,

S. 329 f.
44 LAG Saarland 28. 2. 1990, LAGE § 630 BGB Nr. 9, S. 5
45 SCHLEßMANN 2007, S. 105; BRAUN 2001, S. 111
46 BAG 12. 8. 2008, DB 2008, S. 2546 = NZA 2008, S. 1349
47 BAG 14. 10. 2003, DB 2004, S. 1270 = BB 2004, S. 1500 = NZA 2004, S. 842
48 LAG K�ln 18. 5. 1995, LAGE § 630 BGB Nr. 13, S. 2 = NZA-RR 1996, S. 42
49 TSCHUMI 2003, S. 70; G�LDNER 1991, S. 233
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Hinweis auf Schlechtleistung gedeutet werden.50 Auch nehmen Personallei-
ter in der Regel an, dass „vergessene“ Zeugnisse nicht die besten sein
werden.

In Reaktion auf die Pflicht zu verst�ndigem Wohlwollen haben sich verschie-
dene Codierungstechniken entwickelt, welche die Funktion haben, durch
taktischen Sprachgebrauch bzw. durch „gezielt initiierte Mehrfachinterpre-
tierbarkeit“51 die Informationsfunktion des Zeugnisses in verdeckter Form zu
wahren.52 Diese Techniken verstoßen zum Teil gegen das Verbot von Ge-
heimmerkmalen und Kryptoformulierungen nach § 109 Abs. 2 GewO.53

Bei der Reihenfolge-Technik (Satzstellungs-Technik, Klimax-Technik) wird
Unwichtiges oder weniger Wichtiges vor Wichtigem genannt. Diese Technik
kann z. B. bei der Auflistung der Aufgaben praktiziert werden, wodurch die
Bedeutung der Stelle abgewertet wird. Ausweich-Technik: Auch die beson-
dere Hervorhebung von Unwichtigem, weniger Wichtigem oder von Selbst-
verst�ndlichem anstatt Wichtigem wertet ab, so z. B., wenn bei einem Au-
ßendienstler von gepflegtem Auftreten und geordneten Produktprospekten,
nicht aber vom erreichten Umsatz die Rede ist. Einschr�nkungs-Technik:
Hier erfolgt eine subtile, teils zeitliche Einschr�nkung der Geltung der Aus-
sage oder der Beurteilungsbasis. Beispiele: „Herr X gilt im Verband (= nicht
bei uns) als Fachmann.“ Oder: „Er erledigte alle Hauptaufgaben (= nicht die
Nebenaufgaben) seiner Position stets zu unserer vollen Zufriedenheit.“
Oder: „Wir w�nschen ihm, dass er Erfolg haben wird (= hatte er bisher
nicht).“ Der Einschr�nkung dienen auch Worte oder Passagen wie „zusam-
menfassend“, „zumeist“, „in der Regel“ oder „im Großen und Ganzen“.

Andeutungs-Technik (Orakel-Technik, Signalsprache): Dem Leser werden
durch auslegbare Leerformeln oder durch Signalworte, die oft schon in der
Alltagssprache mehrdeutig gebraucht werden, negative Schl�sse nahege-
legt. Beispiele: „Er hat sich im Rahmen seiner F�higkeiten eingesetzt (= ge-
ringen F�higkeiten).“ Oder: „Sie erledigte ihre Aufgaben immer ordnungs-
gem�ß (= langsame und b�rokratische Arbeitsweise).“54 Ein ber�hmtes
Beispiel ist die Formel „bem�hte sich“, die fast immer als Scheitern zu
interpretieren ist.55 Eine Variante der Andeutungs-Technik ist die �bertrei-
bungs-Technik.56 Hier wird in den Aussagen in maßloser und v�llig un-
glaubw�rdiger Weise �berzogen. Beispiel: „Herr X bewies w�hrend seiner
zweimonatigen T�tigkeit bei uns, dass er ein exzellenter Produktmanager
ist.“ Eine weitere Sonderform der Andeutungs-Technik ist die Negations-
Technik. Im Gegensatz zum allgemeinen Sprachgebrauch, wo Verneinun-

50 BACKER 2004, S. 20; FISCHER 2004, S. 10
51 M�LLER 1990, S. 141
52 BLUM 1998, S. 3 und 11; WEUSTER 1992a, S. 60 ff. mit vielen Beispielen
53 LAG Hamm 17. 12. 1998, BB 2000, S. 1090 = MDR 1999, S. 1073 = LAGE § 630 BGB Nr. 32;

G�LDNER 1991, S. 234
54 ErfK 2009/M�LLER-GL�GE, § 109 GewO Rz. 37; BRAUN 2001, S. 112
55 ArbG Neubrandenburg 12. 2. 2003, NZA-RR 2003, S. 465
56 SCHULZ 2006, S. 166 f.; ECKERT 2000, S. 98
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gen des Gegenteiles (Litotes) der Betonung dienen („nicht unverm�gend“ =
reich), erfolgt hier in der Zeugnissprache die Abwertung durch die Vernei-
nung des Gegenteils oder die Verneinung negativ besetzter Begriffe. Bei-
spiele: „Die Zusammenarbeit verlief ohne Beanstandungen“ (= aber nicht
sehr angenehm) oder „nicht unbedeutender Umsatz“ (= auch nicht bedeu-
tender Umsatz).

Als subtiles Mittel der Andeutung kann auch die geh�ufte Passivierung
dienen. Durch Aussagen wie „wurde er eingestellt“, „wurde ihm �bertra-
gen“, „wurde einbezogen“ und „wurde er versetzt“ wird der Mitarbeiter
durchg�ngig als initiativlos pr�sentiert. Auch die Betonung von Zust�ndig-
keiten („in sein Aufgabengebiet fiel auch . . .“) anstelle von Realisierungs-
aussagen wird manchmal so gedeutet.

Bei der Knappheits-Technik erfolgt die Abwertung durch ein betont kurzes
Zeugnis, durch ein Missverh�ltnis des Komponenten-Umfanges und durch
lakonische Aussagen oder durch eine Anlehnung an Schulnoten (Ausnahme
vielleicht: Praktikantenzeugnisse). Besteht z. B. die Leistungsbeurteilung
ausschließlich in einer sehr guten Zufriedenheitsformel, so entsteht dennoch
kein sehr guter Eindruck. Die k�mmerlichen Aussagen sollen negative
R�ckschl�sse und R�ckfragen ausl�sen.57 Ein wenig l�nger als „er kam,
sah und siegte“ m�ssen die Erfolgsaussagen im Zeugnis schon sein. Die
amerikanische Forschung zum Referenzschreiben (» Arbeitszeugnis) zeigte
�brigens, dass f�r beliebte Personen l�ngere Empfehlungen als f�r unbe-
liebte Personen geschrieben werden.58 L�ngere Referenzen f�hren auch zu
besseren Bewertungen und zu einer h�heren Akzeptanz.59

Eckert erw�hnt als Gegenst�ck die Ausf�hrlichkeits-Technik. Hier werde
ein Arbeitnehmer mit einfacher T�tigkeit oder mit kurzem Arbeitsverh�ltnis
durch ein �berlanges Zeugnis (etwa mehr als zwei DIN-A4-Seiten) abge-
wertet.60 Diese Technik d�rfte sehr selten praktiziert werden, da sich unzu-
friedene Arbeitgeber bei der Zeugnisausstellung kaum besonders viel Arbeit
machen. Denkbar ist aber, dass ein Arbeitgeber ein von Arbeitnehmer selbst
verfasstes �berlanges Zeugnis ohne Kommentar akzeptiert und unter-
schreibt.

Bei der Globalformulierungs-Technik61 werden �berwiegend Floskeln der
Zeugnissprache und allgemeine Aussagen verwendet, die in nahezu jedes
Zeugnis passen. Die Verfasser haben das Zeugnis eines Arztes gesehen,
dessen Leistungs- und Verhaltensbeurteilung auch im Zeugnis eines Buch-
halters gepasst h�tte.

57 LAG BW 6. 2. 1968, BB 1968, S. 381 = DB 1968, S. 534; LAG Bremen 16. 9. 1953, AP 54 Nr. 152;
COELIUS 2005, S. 24 f.; HAAG/AMANN 2003, S. 539; SCHWARB 1991, S. 28; M�LLER 1990,
S. 204

58 COLARELLI u. a. 2002, S. 326, 331 und 333; WIENS u. a. 1969, S. 265
59 LOHER u. a. 1997, S. 349 und 352; WEUSTER 2008a, S. 163
60 ECKERT 2000, S. 95 f.
61 KIRN 2000, S. 21; LARKIN/MARCO 2001, S. 71
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Schließlich ist die Widerspruch-Technik zu nennen.62 Hierbei sind Aussagen
in sich widerspr�chlich formuliert, stehen Aussagen im Widerspruch zu
ihrem Kontext oder das Zeugnis enth�lt Widerspr�che (Br�che) zwischen
den Zeugniskomponenten. Beispiele: „Herr X hat im Großen und Ganzen
zur Zufriedenheit unserer Kunden gearbeitet (= mangelhaft), sodass wir mit
seiner Leistung stets h�chst zufrieden (= sehr gut) waren“ (= negative Ge-
samtwirkung). Oder: „Er arbeitete nach Vorgaben selbst�ndig.“ Der Wider-
spruch hebt die positive Aussage auf. Widerspr�che oder Br�che im Zeugnis
sind oft das Ergebnis von Verhandlungen �ber das Zeugnis, bei denen der
Arbeitnehmer verdeckte Kritik aus Unkenntnis �bersehen hat oder bei de-
nen er nur einige �nderungen durchsetzen konnte. Widerspr�chliche, ver-
schl�sselte bzw. doppelb�dige Formulierungen sind nach Auffassung des
LAG Hamm ersatzlos zu streichen.63

Es ist klar, dass zwischen der Wahrheitspflicht und der Wohlwollenspflicht
ein Spannungsverh�ltnis und ein Zielkonflikt bestehen. Vom Aussteller wird
verlangt, sowohl die Interessen des Arbeitnehmers als auch die Interessen
k�nftiger Arbeitgeber zu ber�cksichtigen, was beim Formulieren eine Grat-
wanderung n�tig macht. Halbl�gen zu Lasten k�nftiger Arbeitgeber sind
verbreitet, teilweise unvermeidbar.64 Doch kann man nicht jede verh�llende
Formulierung gleich als Geheimcode denunzieren.65 Nach rechtlicher Auf-
fassung muss ein Zeugnis in erster Linie wahr sein; es kann nur im Rahmen
der Wahrheit verst�ndig wohlwollend sein.66 Das verst�ndige Wohlwollen
findet seine Grenze beim Interesse an einer zuverl�ssigen Beurteilungs-
grundlage.67 Kein Arbeitnehmer hat einen Anspruch darauf, besser beurteilt
zu werden, als es den Tatsachen entspricht. Gravierende Vorf�lle und cha-
rakteristische Fehlverhaltensweisen sind also in angemessen wohlwollender
Formulierung im Zeugnis zu vermerken. Ein Verbot negativer Aussagen und
damit erkennbarer Kritik besteht, zumindest bei schwerwiegenden M�n-
geln, nicht.68 Eine Aussage wie „ihre F�hrung im Dienst gab mehrfach zu
Beanstandungen Anlass“ war zumindest im Jahre 1956 m�glich.69 Im Jahre
1958 allerdings entschied das LAG D�sseldorf, der Satz „Seine Arbeitsleis-
tung war m�ßig, und der Verkehr mit Vorgesetzten und Kollegen gab lau-
fend Anlass zu Beanstandungen“ sei offensichtlich dazu bestimmt, dem
Arbeitnehmer weitere Schwierigkeiten zu bereiten. Dieser Satz widerspre-

62 SCHLEßMANN 2007, S. 206 ff.; LIST 1994, S. 17; M�LLER 1990, S. 152
63 LAG Hamm 17. 12. 1998, BB 2000, S. 1090 = MDR 1999, S. 1073 = LAGE § 630 BGB Nr. 32
64 PREIS/BENDER 2005, S. 1326 ff.
65 ErfK 2009/M�LLER-GL�GE, § 109 GewO Rz. 36 – 38; SCHLEßMANN 2006, S. 1394
66 BGH 26. 11. 1963, DB 1964, S. 517; LAG M�nchen 31. 7. 2007 – 6 Sa 1238/05, juris; ErfK 2009/

M�LLER-GL�GE, § 109 GewO Rz. 27; SCHULZ 2006, S. 170; MK 2005/HENSSLER, § 630
BGB, Rz. 42

67 BGH 26. 11. 1963, DB 1964, S. 517
68 LAG Bremen 9. 11. 2000, NZA-RR 2001, S. 287; HUBER/GROßBLOTEKAMP 2006, S. 22; MK

2005/HENSSLER, § 630 BGB, Rz. 34 und 41; LINCK 2005, § 146, Rz. 28; RING 2001a, S. 214;
ROTH 2001, S. 301; PARRY 1999, S. 361 ff.; B�HRLE 1998, S. 840; HAUPT 1996, S. 599; ROB
1994, S. 445; G�LDNER 1989, S. 5 und 67; FAESCH 1984, S. 69

69 LAG D�sseldorf, Kammer K�ln 21. 8. 1956, BB 1956, S. 1196; SABEL 1998, S. 44
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